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Verhandlungsschrift 
 
 
über die am Freitag, den 3. Mai 1958 unter dem Vorsitz des Bürgermeisters Bösch stattgefundenen 
Sitzung der Gemeindevertretung Schlins. 
 
Anwesend waren: Bürgermeister, 1 Gemeinderat und 11 Gemeindevertreter. 
Entschuldigt abwesend: GR Amann Andreas 
Unentschuldigt abwesend: GV Merz Christian 
 
 
 
Beschlüsse 
 
 

1.) Die Verhandlungsschrift der letzten Gemeindeausschussitzung wurde verlesen und ohne 
wesentlichen Einwand angenommen. Es wurde angeregt, die eingeschotterten Feldwege mit 
Letten zu überstreuen und nochmals einzuwalzen. 

 

2.) Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden unter wesentlicher Rücksichtnahme auf die 
Landwirtschaft folgendermassen festgelegt. 

 
Grundsteuer A für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe mit    300 % 

 Grundsteuer B für alle anderen Gebäude und Grundstücke auf    200 % 
 des Steuermessbetrages. Mit dieser Neuregelung ist der neue Grundsteuerbetrag 
 der bisherigen Besteuerung gleichgehalten. 
 
 

3.) Einem Ansuchen des Bürgermeisters um finanzielle Besserstellung wurde entsprochen. 
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4.) Über die Verwertung von Schiern und Rollwagen soll eine öffentliche Ausschreibung 
erfolgen. 
 

5.) Für den Abschluss einer Unfallversicherung der hiesigen Feuerwehr sollen von verschiedenen 
Versicherungen Vergleichsangebote eingeholt werden. 
 

6.) Der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft bezüglich Holzschlägerung 1958 wurde verlesen 
und zur Kenntnis genommen. 
 

7.) Dem Ansuchen der Kriegsopfervereinigung Schlins wurde eine einmalige Zuwendung S 500.- 
bewilligt. 
 

8.) Dem Ansuchen Frau Theresia Hummer, Schlins Nr. 143, um Vorausbezug einer Holzkring für 
Bauzwecke wurde unter denselben Voraussetzungen wie für alle anderen Losholzbezieher 
entsprochen. 
 

9.) Lorünser Leichtmetallwerke Schlins. 
 

a) Dem Ansuchen um Verstärkung der Wasserleitungszufuhr zu ihrem Betriebe auf 2 
Zollrohre wurde entsprochen 

b) Die Anbringung einer Strassenlampe beim Eingange zu ihrem Betriebe an der 
Haltestellestrasse wurde beschlossen. 

c) Die Entfernung des Birnbaumes vor dem Strasseneingange zum Betriebe wird ebenfalls 
genehmigt. 

 

10.)  Allfälliges: Dem Kinderdorf Vorarlberg wurde eine Spende im Betrage von 100 S bewilligt. 

 
 
Schluss der Sitzung um 23.10 Uhr 
 
 
Gegen diese Beschlüsse steht die Berufung offen,  
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die binnen 14 Tagen nach Verlautbarung beim Gemeindeamte Schlins schriftlich einzubringen wäre. 
 
 
 
Der Schriftführer:       Der Bürgermeister: 
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